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Zentraleinkauf für Gerträkebehandlungsmittel

1. Stoff-/Zubereitung- und Firmenbezeichnung

1.1 Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung

Hausenblase Granulat

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Zur klärung bei der Weinbehandlung.

1.2 Angaben zum Hersteller / Lieferanten

Zentraleinkauf für GerträkebehandlungsmittelFirmenname :

ZEFÜG  GbR  C. Kost & E. Witowski-Baumann

Straße : Berlinerstr. 6

Ort : D-55232 Alzey

Ansprechpartner : Herr Christian Kost Telefon : 06727-892424

E-Mail : Telefax : 06727-892423info@zefueg.de

www.zefueg.deInternet :

Notruf-Nummer : 06727-892424

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung ( Stoff )

getrocknete Schwimblase von Fischen.

3. Mögliche Gefahren

Einstufung

Keine Gesundheitsgefahren bekannt.

Keine

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

4. Erste Hilfe Maßnahmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen.

Erste Hilfe nach Einatmen

Mit Wasser abwaschen.

Erste Hilfe nach Hautkontakt

Einige Minuten unter fließendem Wasser bei geöffneten Lidern sülen.

Erste Hilfe nach Augenkontakt

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Erste Hilfe nach Verschlucken

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Keine Einschränkungen

Geeignete Löschmittel

Keine bekannt

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder 

entstehende Gase
Keine bekannt
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Auf Umgebungsbrand abstimmen.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Örtliche, behördliche Vorschriften beachten.

Umweltschutzmaßnahmen

Mechanisch aufnehmen. Reste unter Beachtung der Abwasservorschriften mit Wasser abspritzen.

Verfahren zur Reinigung

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung

Bei mechanischer Förderung Vorkehrungen gegen Staubexplosion und elektrostatische Aufladung 

treffen.

Hinweise zum sicheren Umgang

7.2 Lagerung

Kühl und trocken lagern.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Expositionsgrenzwerte

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Staubbildung vermeiden.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe :

Aggregatzustand :

9.1 Allgemeine Angaben

Gelb

Pulver

leichter FischgeruchGeruch :

9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Prüfnorm

pH-Wert : ca. 6

Zustandsänderungen

In Luft/Staubgemischen

Explosionsgefahren

Löslich bis zu ca. 40 g/LWasserlöslichkeit :

10. Stabilität und Reaktivität

Denaturiert bei kontakt mit Säure.

Zu vermeidende Bedingungen

Feuchtigkeit und Säure

Zu vermeidende Stoffe

Kohlendioxid, Kohlenmonoxid

Gefährliche Zersetzungsprodukte
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11.  Angaben zur Toxikologie

Toxikologische Prüfungen

Aktuell liegen keine erkenntnisse über toxikologische Eigenschaften des Produktes vor.

Akute Toxizität

12. Angaben zur Ökologie

Keine toxische Wirkung bekannt.

Ökotoxizität

Leicht abbaubar.

Persistenz und Abbaubarkeit

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung

Örtliche, behördliche Vorschriften beachten.

Gut entleerte Packung der Abfallentsorgung zuführen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID/GGVSE)

Binnenschiffstransport

Seeschifftransport

Lufttransport

Kein Gefahrgut nach den ADR-Richtlinien.

Sonstige einschlägige Angaben

15. Vorschriften

15.1 Kennzeichnung

Produkt ist kein gesundheitsgefährdender Stoff im Sinne der Richtlinie 67/584/EWG

Gefahrenbestimmende Komponenten

15.2 Nationale Vorschriften

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisseund Erfahrungen. Wir 

beschreiben unser Produkt im Hinblick auf notwendige Sicherheitserfordernisse, verbinden damit aber 

keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitätsbeschreibungen.

Weitere Angaben
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